
Ermittlungsverfahren

werde, sich der Zeugenpflicht zu entzie-

(4) Die Tatsachen, aus denen sich die 
Voraussetzungen für die Anordnung der 
Untersuchungshaft ergeben, sind aktenkun
dig zu machen.

«Ш
Die Untersuchungshaft darf nur an

geordnet oder aufrechterhalten werden, 
soweit dies zur Durchführung des Straf
verfahrens unumgänglich ist. Bei der Ent
scheidung über die Notwendigkeit der 
Anordnung und der Fortdauer der Unter
suchungshaft sind die Art und Schwere der 
erhobenen Beschuldigung, die Persönlich
keit des Beschuldigten oder des Angeklag
ten, sein Gesundheitszustand, sein Alter 
und seine Familienverhältnisse zu berück
sichtigen.

Verhaftung

(1) D\e Verhaftung erfolgt auf Antrag 
des Staatsanwalts auf Grund eines schrift
lichen Haftbefehls des Richters. Im gericht
lichen Verfahren ist das Gericht auch ohne 
Antrag des Staatsanwalts zum Erlaß eines 
Haftbefehls berechtigt. Der Staatsanwalt

(2) In dem Haftbefehl ist der Beschul
digte oder der Angeklagte genau zu bezeich
nen und der Grund der Verhaftung anzu
geben.

(3) Der Haftbefehl ist dem Beschuldigten 
oder dem Angeklagten bekanntzugeben. Die 
Bekanntgabe 1st unter Angabe des Datums 
und der Uhrzeit durch den Beschuldigten 
oder den Angeklagten schriftlich zu bestäti
gen.
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Vorläufige Festnahme

(1) Wird jemand auf frischer Tat ange
troffen oder verfolgt, ist, wenn er der Flucht 
verdächtig Ist oder seine Personalien nicht 
sofort festgestellt werden können, jeder
mann befugt, Ihn auch ohne richterlichen 
Haftbefehl vorläufig festzunehmen.

(2) Der Staatsanwalt und das Unter
suchungsorgan sind auch dann zur vorläufi
gen Festnahme befugt, wenn die Vorausset
zungen eines Haftbefehls vorliegen und Ge
fahr im Verzüge ist.

Richterliche Vernehmung

(1) Wird der Beschuldigte oder der An
geklagte auf Grund eines Haftbefehls er
griffen, ist er unverzüglich, spätestens am 
Tage nach der Ergreifung, dem zuständigen 
Gericht vorzuführen.

(2) Bei der Vernehmung ist dem Be
schuldigten oder dem Angeklagten der 
Grund der Verhaftung mitzuteilen. Die Ver
nehmung soll ihm Gelegenheit geben, sich 
zu der erhobenen Beschuldigung zu äußern, 
die ihn entlastenden Umstände vorzubrin
gen und Beweiserhebungen zu beantragen. 
Die Aussagen und Beweisanträge des Be
schuldigten oder des Angeklagten sind zu 
Protokoll zu nehmen. Weiterhin ist zu ver
merken, welche Angehörigen des Beschul
digten, des Angeklagten oder welche ande
ren Personen benachrichtigt werden sollen.

(3) Wird der Beschuldigte oder der An
geklagte auf Grund eines Haftbefehls er
griffen und einem anderen Gericht vorge- 
führt als dem, das den Haftbefehl erlassen 
hat, hat der vernehmende Richter das Pro
tokoll Uber die Verkündung des Haftbefehls 
sofort diesem zuzustellen. Gründe, die gegen 
die Verhaftung sprechen, sind im Protokoll 
zu vermerken. Der vernehmende Richter hat 
dem Gericht, das den Haftbefehl erlassen 
hat, die Gründe, die für die Aufhebung des 
Haftbefehls sprechen, unverzüglich mitzu
teilen, damit dieses über die Aufhebung des 
Haftbefehls entscheiden kann.

(4) Der Staatsanwalt hat zu veranlassen, 
daß der vorläufig Festgenommene, sofern er 
nicht sofort wieder in Freiheit gesetzt wird, 
unverzüglich, spätestens am Tage nach der 
Ergreifung, dem Kreisgericht vorgeführt 
wird. Er ist unverzüglich, spätestens am 
Tage nach der Vorführung, zu vernehmen.

(5) Wird der Erlaß des Haftbefehls ab
gelehnt, kann der Staatsanwalt den Beschul
digten oder den Angeklagten erneut vorläu
fig festnehmen, wenn er binnen 24 Stunden 
gegen den ablehnenden Beschluß Be
schwerde einlegt In diesem Fall hat das Ge
richt die Akten sofort dem Rechtsmittel
gericht vorzulegen. Dieses hat innerhalb 
24 Stunden zu entscheiden.


